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ZTV-Wegebau
Zusätzliche Technische Vertrags- 
bedingungen für den Bau von
Wegen und Plätzen außerhalb
von Flächen des Straßenverkehrs

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) sollen die Allgemeinen Technischen Vetragsbedingungen 
(ATV) in Teil C der Vergabe- und Vertragsordnungen für Bauleistungen ergänzen. Nach § 8 Abs. 5 VOB/A 
dürfen besondere Vereinbarungen auch in Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen vorgesehen 
werden, wenn für bestimmte Bauleistungen gleichgelagerte Voraussetzungen gegeben sind.

Die ZTV-Wegebau bieten den Vertragsparteien unter Einbeziehung – aber auch ohne gesonderte Vereinba-
rung – der VOB/B eine Vertragsgrundlage, die den Anforderungen von Pflasterdecken und Plattenbelägen mit 
geringeren Verkehrsbelastungen gerecht werden kann. Darüber hinaus enthält sie Anforderungen und Rege-
lungen für die sogenannten „gebundenen Bauweisen“.

Mit dieser ZTV-Wegebau werden die von der ATV DIN 18318 abweichenden und bewährten Bauweisen des 
Landschaftsbaus, die zum Teil seit Jahrzehnten standardmäßig Anwendung finden, in einem Regelwerk dar-
gestellt. Für die Anwendung der gebundenen Bauweise werden darüber hinaus ganz neue und ergänzende 
Anforderungen, insbesondere für die Herstellung und Ausführung von Bettungs- und Fugenstoffen, definiert. 
Die ZTV-Wegebau stellt damit den Stand der Technik dar.

Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL), www.fll.de
 - Regelwerksgeber der „Grünen Branche“ - Gründung 1975 - anerkannte Gemeinnützigkeit

Die FLL stellt in ca. 50 interdisziplinär besetzten Arbeitsgremien Vertragsunterlagen, Richtlinien, Empfehlun-
gen und Fachberichte für die „Grüne Branche“ auf, schreibt diese fort und veröffentlicht sie in einer eige-
nen Schriftenreihe. Über die Formulierung konkreter Anforderungen trägt die FLL zu Qualitätssicherung im 
Sinne der Nachhaltigkeit bei. Die Mitarbeit von ca. 450 Fachleuten (Wissenschaftler, Vertreter von Kommunen, 
Planungsbüros, Ausführungsbetrieben, Herstellerfirmen, Sachverständige etc.) erfolgt ehrenamtlich. Die FLL 
engagiert sich darüber hinaus bei der Mitgestaltung von zukunftsweisenden Projekten und Aktionen für die 
„Grüne Branche“. Die FLL zählt zurzeit 31 Berufs- und Fachverbände zu ihren Mitgliedern - davon 3 internatio-
nale - und übernimmt für ca. 20.000 Mitglieder für ihre Fachthemen aus den Bereichen Landschaftsarchitektur, 
Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau eine Rolle als Diskussionsforum.

FLL-Publikationen sind streng produktneutral, entsprechen den Grundsätzen des Deutschen Instituts für Nor-
mung (DIN) und genießen daher im Normenwerk des Bauwesens eine hohe Akzeptanz. Sie geben den Stand 
der Technik wieder und sollen sich als Regeln der Technik einführen.

Aufgrund der frühzeitigen Einbindung der betroffenen Fachkreise sowie eines öffentlichen Einspruchverfahrens 
besteht für FLL-Publikationen die widerlegbare Vermutung, dass es sich um anerkannte Regeln der Technik im 
Sinne der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) handelt, wenn sie sich in der Praxis bewährt 
haben. Zahlreiche FLL-Publikationen bzw. dort genannte Verfahren werden durch ausdrückliche Verweise in 
den so genannten Landschaftsbau-Fachnormen (DIN 18915 bis 18920) Bestandteil von Verträgen. Bei öffent-
lichen Ausschreibungen geschieht dies automatisch.

Die Inhalte der FLL-Regelwerke werden in speziellen Fortbildungsveranstaltungen
einer  breiten Öffentlichkeit vorgestellt und nahe gebracht.

Forschungsprojekte koordiniert und fördert die FLL zu Themen mit angrenzendem
Bezug zu ihren Publikationen.

FLL-Publikationen können im Online-Shop unter www.fll.de/shop als Broschüre oder
als  Download bestellt werden.
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2.7 Einfassungen  
 
Bord- und Einfassungssteine aus Beton, Klinker, Ziegel müssen die Anforderun-
gen der TL Pflaster-StB erfüllen. 
 
Bord- und Einfassungssteine aus Naturstein müssen DIN EN 1343 entsprechen. 
Sie müssen eine ausreichende Frost-Tau-Widerstandsfähigkeit nach DIN 1343 
aufweisen. 
 
Werden Anforderungen an den Frost-Tausalz-Widerstand gestellt, sind diese 
gemäß TL Pflaster-STB nachzuweisen. Abweichend von der TL Pflaster-STB sind 
Anforderungen an die Druckfestigkeit gesondert zu vereinbaren. 
 
Einfassungselemente aus Polyvinylchlorid (PVC-U), Polyethylen (PE-HD) oder 
Polypropylen (PP) müssen eine Mindestdicke von 2 mm aufweisen. 
 
Als Einfassungselemente aus Metall können Stoffe gemäß Tab. 7 verwendet 
werden.  
 
Tab. 6: Anforderungen an Stoffe für Einfassungselemente aus Metall: 
 

Nr. 

Stoff 
Werkstoff-Nr./ 
Bezeichnung 

Norm Dicke 

1 2 3 4 

1 
Baustahl 

S235-S275-S355 
z.B. 1.0332, DD11 

DIN EN 10025-2 
DIN EN 10111  

≥ 3 mm 

2 Wetterfester 
Baustahl  
„COR-TEN“ 

z.B. 1.8946, 
S355J2WP+N 

DIN EN 10025-5 ≥ 3 mm 

3 
Edelstahl 

z.B. 1.4301, 
X5CrNi18-1), 
AISI 304 (V2A) 

DIN EN 10027-2 ≥ 3 mm 

4 Aluminium z.B. 3.3315, AlMg1 DIN EN 573-3 ≥ 4 mm 

5 Aluminium,  
seewasser-
beständig 

3.3206, AlMgSi0,5 DIN EN 573-3 ≥ 4 mm 

 

 

* Auszug aus ZTV-Wegebau 2013 der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung 

Landschaftsbau e.V. (FLL), Bonn 
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